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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Dr. Gugerbauer uhd Kollegen vom 

24.1.1991, Nr. 359/J-NR/1991, "Attrakti

vierung der Postbuslinie Königswiesen 

(Mühlviertel) - Linz/Urfahr" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

3S21A~ 

~~~~ o~ ~ /{} 

~a.o .353 IJ 

"Halten Sie es für gerechtfertigt, für die Strecke Königs
wiesen - Linz/Urfahr Monatskarten einzuführen, um den Postbus 
bzw. die genannte Strecke attraktiver zu machen und damit den 
Umstieg zusätzlicher Pendler auf öffentliche Verkehrsmittel 
zu fördern'?" 

Die "Allgemeinen Beförderungsbedingungen für Kraftfahr

linien", die nicht nur für die Bundesbusdienste von Bahn und 

Post, sondern auch für sämtliche privaten Kraftfahrlinien

unternehmen gelten, sehen die Ausgabe von Monatskarten nicht 

vor. 

Der Postautodienst ist jedoch in enger Zusammenarbeit mit den 

Gebietskörperschaften und anderen Verkehrsträgern besonders 

bemüht, tarifliche Verbesserungen für die Fahrgäste zu 

erreichen. Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung wurde 

bereits durch die Einrichtung von mehreren Verkehrsverbünden 

bzw. Tarifverbünden getan, in denen insbesondere die Zeit

karten zu niedrigeren Preisen und in manchen Verbünden auch 

Monatskarten angeboten werden. Die den Kraftfahr

linienunternehmen dadurch entstehenden Einnahmenverluste 
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werden dabei von den Gebietskörperschaften (Bund, Land, 

Gemeinde) refundiert. So gilt seit 1. Jänner 1990 im Linzer 

Verkehrsverbund die Regelung, daß für die Benützung der im 

Verbundraum gelegenen Kraftfahrlinien und die anschließende 

bzw. vorhergehende Benützung der innerstädtischen Verkehrs

mittel der ESG (Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme-·und 

Verkehrsbetriebe AG) die von Montag bis Sonntag gültige und 

in den Verbundtarif eingerechnete Wochenstreckenkarte der 

Kraftfahrlinienunternehmen anstatt zum 6-fachen Einzelfahr

preis nur zum 5-fachen Einzelfahrpreis ausgegeben wird. Auf 

dieser Basis werden auch Jahreskarten bei Berechnung von 220 

Einzelfahrpreisen (44 Wochen) von der ESG ausgegeben. Ver

bund-Monatskarten wurden dort bisher nicht eingeführt. 

Zu Frage 2: 
"Wenn ja, bis wann könnte die Realisierung einer solchen 
Maßnahme erfolgen'?" 

Ohne entsprechende Verbundregelung, bei der die Gebiets

körperschaften (Bund, Land, Gemeinde) für eine Verbilligung 

der Monatskarten aufkommen, müßte jedes Kraftfahrlinien

unternehmen für eine Monatskarte den 4,3-fachen Preis einer 

Wochenstreckenkarte in Anrechnung bringen. Aus der Erfahrung 

ist aber bekannt, daß nach Monatskarten, die von der öffent

lichen Hand keine Stützung erfahren und daher vom Preis her 

unattraktiv wären, eine Nachfrage so gut wie nicht besteht. 

Die Einführung von verbilligten Monatskarten für Fahrten von 

Königswiesen nach Linz kann demnach nur im Rahmen des 

weiteren - derzeit noch nicht geplanten - Ausbaues des Ver

kehrsverbundes Linz vorgesehen werden. Die vom Land Nieder

österreich und vom Bund geförderten Wochenstreckenkarten 

(3,5-facher Einzelfahrpreis) und Monatsstreckenkarten 
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(14-facher Einzelfahrpreis) gelten auf oberösterreichischem 

Gebiet ausschließlich bei Fahrten nach oder von Nieder

österreich. 

Zu den Fragen 3 und 4: 
"Ist es personell und organisatorisch möglich, für die oben 
erwähnten Stoßzeiten, an denen der Bus von Königswiesen nach 
LinzjUrfahr bzw. zurück überfüllt ist, einen zusätzlichen Bus 
bereitzustellen, da zu diesen Zeiten im Bus Zustände wie in 
einer japanischen U-Bahn herrschen? 

Ab wann können die Benutzer des Postbusses von Königswiesen 
nach LinzjUrfahr damit rechnen, nicht mehr wie Sardinen in 
den Bus gepfercht zu werden?" 

Die betreffenden Busse der Kraftfahrlinie 2076 Linz-Königs

wiesen Unterweißenbach wurden mit folgendem Ergebnis über

prüft: 

Kurs 4 (Königswiesen ab 5.55 Uhr - Linz an 7.45 Uhr) 

- am 5. Februar 1991 (Dienstag) 

Der eingesetzte Bus (zugelassen für 53 Sitzplätze und 44 

Stehplätze) war im Teilstück Unterweitersdorf - Gallneu

kirchen (5 km Streckenlänge) mit 30 Stehplätzen belegt. Auf 

der übrigen Strecke wurde eine Fahrgastfrequenz von maximal 

17 Stehplätzen festgestellt. 
)0'" 

- am 11. Februar 1991 (Montag) 

Von Königswiesen bis PregartenjBahnhof war der Bus nur mit 

Sitzplätzen ausgelastet. Ab Pregarten stiegen weitere Fahr

gäste zu, sodaß der Kurswagen in Unterweitersdorf mit 12 

stehenden Fahrgästen abfuhr, wovon 6 Personen bereits in 

Gallneukirchen wieder ausgestiegen sind. Der Linienbus kam in 

der Folge mit 6 Stehplätzen in LinzjDornach an. 
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Kurs 3 (Linz/Urfahr ab 13.50 Uhr - Pierbach, PA an 15.15 Uhr) 

- am 8. Februar 1991 (Freitag) 

Dieser Bus war mit 59 Personen (53 Sitzplätze und 6 

Stehplätze) besetzt. 

Nach den angeführten Fahrgastfrequenzen sind die -betreffenden 

Busse zwar sehr stark besetzt, von einer Ober-

füllung der Kurswagen kann jedoch nicht die Rede sein. 

Die Einrichtung von Verstärkerfahrten, die den mit hohen 

Kosten verbundenen Einsatz von zusätzlichen Betriebsmitteln 

(Busse und Lenker) erfordern würde, kann daher aus wirt

schaftlichen Gründen derzeit nicht vertreten werden, zumal 

der am stärksten frequentierte Bus nur auf einer relativ 

kurzen Strecke (5 km) mit 30 Stehplätzen ausgelastet ist. 

Ich habe aber veranlaßt, daß die zuständige Postautoleitung 

die weitere Entwicklung der Fahrgastfrequenzen kontinuierlich 

überprüft und bei einem entsprechenden Zuwachs der Be

förderungsfälle zu gegebener Zeit Verstärkerbusse eingesetzt 

werden. 

/! 
-'~ -1~ . März 1991 

~er 
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